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(5ortfe|ung).
Sie Sahrelrechnung pro 1895 wirb auf Stntrag bei

Sftebiforl £>.rn Süßing genehmigt unb ebenfaßl beftenl betbanft.
3. üUltt ber fßrüfuug ber ©efdjäftlführung unb ^Rechnung

pro 1896 toirb ber §anbwerfer« unb © werbe berein SSafel

beauftragt
4. 3«r nädjftjäörigen Sahreloerfammlung

liegen gwet fdjriftlidje Einlabungen bor bon Sägern unb
Sangentbai, Welche beriefen unb bon ben £§. &ergog in
in Sugern unb ©rogg in Sangentljal namenl i£)rer Seftionen
Warm empfohlen werben. ßRünblich laben namenl ihrer
©eltionen ferner ein bie ££. IBinfert (Sßinterthur), 3elt«er
(Ölten), Selbmann (©larul). S3ei ber Sthftimmung erhalten
im erften SBahlgang bei einem abfolnien ÜReljr bon 51 :
Sugern 47, SBinterthur 19, Sangenthai 15, ©larul 10,
DIten 6 Stimmen. 3m gmeiten SBahlgang wirb mit 78
Stimmen Sugern all Ort ber nadjften SabrelDerfammlung
begetdjnet. §r. äuchbrußer Sdjifl berbanft biefe Sßabl.

5. ffteorganifattonberSehrltnglprüfnngen.
fRamenl ber befteßten ©pertenfommiffion unb bei SSorftanbel
referiert Ipr. Sool « 3eg^er über bie gebrutft borliegenben

Anträge genannter tommiffion. Siefelbe hat fi<h auf bie
nach gemalten Erfahrungen unb fnnbgegebenen Sßünfcheu
all notwenbig erfannten ^Reformen befhränüt.

A. 81 11 g em ei n el.
1. Sen Seftionen bei Schweiger. ©eWerbebereinl wirb

empfohlen, bahin gu Wirfett, bafj bie Sehrlinglprüfungen
burcp ïanton. ©efe^e ftaatltd) anerfannt nnb bie ^Beteiligung
an benfelben für aße Sehrlinge obtigatorifch erflärt, fowie
bie ©tnfehretbung ber Sehrlinge bei öffentlichen Organen
borgefchrteben werbe.

2. @1 ift wünfehbar, bafj auch hie Ströeiterfchaft gur
URitwirfung bei ben Sehrlinglprüfungen gugegogen werbe. Sie
lofaten IfJrüfunglfommiffionen fönnen in geeigneter Söetfe Sir»

beitnehm-.r berufen unb um 33egeichnung bon Experten erfudjen.
3. Sie Sehrtöi|ter foßen bon aßen Brüfunglfreifen gnr

Prüfung gugegogen werben.
B. PrüfungIrèglement.

4. Sie Seftimmungen bei Sßrüfunglreglementel erhalten
folgenbe Ergangungen begw. 3lbönberungen :

a) (Slrt. 2): 3«r Prüfung finb gugulaffen aße Sehrlinge
(begw. Sehrtöchter), Welche gur 3ett her Prüfung
minbeftenl fünf Sechstel ihrer bertraglmäjjigen Sehr«
geitbauer abfolbiert haben (ftatt wie bilber: „beren
Seßrgeit fpäteftenl 9 ßftonate nach Slbßaltung ber

Prüfung boßenbet ift").
b) gugelaffen werben ferner nur foldje Sehrlinge begw.

Sebrtöcßter, welche minbeftenl wahrenb 2 |§albjahrel=
furfen eine gewerbliche gortbilbungl« ober fja^fchule
regelmäßig befucht haben (fofern foldje Slnftalten beut

für ^
die schweizer.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Uerâe.

Praktische Ktätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kuîîfi im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Watter Senn Hotdinghaufen.

Organ snr die offiziellen PnWaiionen des schweiz. Genierbkvereivs.

OWzielles und obligatorisches Organ des Aargamschen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 30, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsp> .ch-nden Rabatt.

Zürich, den 18. Juli 189«.

Wo Iried' und Einigkeit regiert,
Ja ist das ganze Kans geziert.

Protokoll
der

Ordentl. Jahresversammlung

des Schweiz. Gewerdevereins

Sonntag den 28. Juni 1896

im Kroßratssaake in Genf.

(Fortsetzung).

Die Jahresrechnung pro 1895 wird auf Antrag des

Revisors H.rn Külling genehmigt und ebenfalls bestens verdankt.
3. Mit der Prüfung der Geschäftsführung und Rechnung

pro 1896 wird der Handwerker- und G werbe verein Basel
beauftragt.

4. Zur nächstjährigen Jahresversammlung
liegen zwei schriftliche Einladungen vor von Luzern und
Langenthal, welche verlesen und von den HH. Herzog in
in Luzern und Grogg in Langenthal namens ihrer Sektionen
warm empfohlen werden. Mündlich laden namens ihrer
Sektionen ferner ein die HH. Btnkert (Winterthur), Zeltner
(Ölten), Feldmann (Glarus). Bei der Abstimmung erhalten
im ersten Wahlgang bei einem absoluten Mehr von 51:
Luzern 47, Winterthur 19, Langenthal 15, Glarus 1V,
Ölten 6 Stimmen. Im zweiten Wahlgang wird mit 78
Stimmen Luzern als Ort der nächsten Jahresversammlung
bezeichnet. Hr. Buchdrucker Schill verdankt diese Wahl.

5. Reorganisation derLehrlingsprüfungen.
Namens der bestellten Expertenkommission und des Vorstandes
referiert Hr. Boos-Jegher über die gedruckt vorliegenden

Anträge genannter Kommission. Dieselbe hat sich auf die
nach gemachten Erfahrungen und kundgegebenen Wünschen
als notwendig erkannten Reformen beschränkt.

^..Allgemeines.
1. Den Sektionen des Schweizer. Gewerbevereins wird

empfohlen, dahin zu wirken, daß die Lehrlingsprüfungen
durch kanton. Gesetze staatlich anerkannt und die Beteiligung
an denselben für alle Lehrlinge obligatorisch erklärt, sowie
die Einschreibung der Lehrlinge bei öffentlichen Organen
vorgeschrieben werde.

2. Es ist wünschbar, daß auch die Arbeiterschaft zur
Mitwirkung bei den Lehrltngsprüfungen zugezogen werde. Die
lokalen Prüfungskommissionen können in geeigneter Weise Ar-
bettnehm.r berufen und um Bezeichnung von Experten ersuchen.

3. Die Lehrtöchter sollen von allen Prüfungskreisen zur
Prüfung zugezogen werden.

ö. Prüfung s reglement.
4. Die Bestimmungen des Prüfungsreglementes erhalten

folgende Ergänzungen bezw. Abänderungen:
a>) (Art. 2): Zur Prüfung sind zuzulassen alle Lehrlinge

(bezw. Lehrtöchter), welche zur Zeit der Prüfung
mindestens fünf Sechstel ihrer vertragsmäßigen Lehr-
Zeitdauer absolviert Haben (statt wie bisher: „deren
Lehrzeit spätestens 9 Monate mach Abhaltung der

Prüfung vollendet ist"),
k) Zugelassen werden ferner nur solche Lehrlinge bezw.

Lehrtöchter, welche mindestens während 2 Halbjahres-
kursen eine gewerbliche Fortbildungs- oder Fachschule
regelmäßig besucht haben (sofern solche Anstalten dem
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fiehritag zugänglich trtaren), unb 3tear in aßen für
bie ©chulprüfung obligatorifdjen fÇac^ern (f. litt, d),
fofern ftcî) ber Setlnehmer nidß über genügenbe Sennt*
itiffe ta biefen ©chulfäcpera auSweifen ïonnte.

o) 3n ber braftifdjen Sßrüfung (Slrt. 5) wirb bie StaS*

führung fitter bon ben facpepperten norzufchretbenben
SlrbeitSprobe ber ©anbgefchicfiidjfeit als ©aupifache,
bie StaSfüprung etaer Sßrobearbeit bagegen aïs fafultatib
erflärt. @8 ift für feben 23eruf bie Wintmalbauer ber

praftißhen Sßriifung brad) bie EentralprüfungSfom*
mtffion nad) Slnhörung bon ©achberftänbigen zn
beftimmen.

d) (bisher Slrt. 5, litt. c). Sie ©chulprüfung ift für
aile Seilnehmer (auch Sefjrtöc^ter) obligatorifch in
fotgenben Sägern: Wutterfprache (Sefen, Sïuffa^),
9îed)nen (Sopfrecpnen, fd&riftlicfeeg Sîechnen in giffern
unb angewanbten föeifpielen), einfache SSrahpaltung,
fÇrei^attbgeit^nert, ferner für bie tedfnifdjen SerufS*
arien bas tedjnifche 3et<$nen. Sie Slufgaben fallen
bem SBeruf ber Setlnepmer möglicpft angepaßt Werben

unb ira tec^nifd^en 3ei<hnen namentlich befielen in ber

©fizzierung nach einem einfallen Berußid)en Wobeß
mit EinfcpreiBung ber Waße.

e) S5te fßoten finb ïûnfiig ira Seprbrief nicht rnepr aufs
Zuführen, fonbern febem Settneijraer fouft mitzuteilen
unb im Stegtfter einzutragen unb zwar in folgenben
^Bezeichnungen: fepr gut — gut — jiemlid) gut —
genügenb — ungenügeub.

f) Sie iftefultate ber einzelnen Prüfungen finb ban ben

fßrüfungSfretfen aßfährlid} in gleichartige, bora ©dEitoeig.

©ewerbeberetn zu liefernbe Sontroßbücper einzutragen.

C. SüerufSlehre.
5. Sie p. SnnbeSbepörben finb zu erfragen, ben Srebit

für förberung ber SBerufSlepre beim Weißer angemeffen 311.

erpôpen.
Slrt. 1. ©r. Soplt), Snfpeftor beS SeprlingSWefenS für

ben Santon Neuenbürg, wünfept, e§ möchte auch bie Stntage

befonberer ßtegifter für neu aufgenommene ßeprlinge in feber
©emeinbe unb bie forberung ber Vortage eines fchriftlicpen
ßeprbertrageS borgefepen werben. Er wirb bierin bon ©rn.
©enoub (freibrag) unterftüpt. ©err SBooS mijote bon
fpezießen SSorfchrtften für bie Sanione abfegen unb eine

aügemeinere faffnng borsieben. Sie Somraiffion erflärt
fi<b einberftanben mit ber bon ©erra Soplp gewünfdjten
fepärfem faffmtg beS frangöfifd^en ScpleS („devra être
inscrit" fiatt „sera tenu"). Ser SïrtiÉeï wirb im übrigen
angenommen.

Slrt. 2. Stamens ber ©eftion 3iW$ empfiehlt ©err
3elïWeger ©treid)ung biefeS SlrtifelS. ©err ©onegger be*

fürchtet, obwohl mit ber 3uztepung ber Slrbeiterfdjaft zù
ben SeprlingSprüfungen ber 83uchbruc£er ïeine feptimmen
Erfahrungen gemacht würben, bon ber Slnnabme beS Sßo*

,_ftuIateS bie obligaiorifdje 3u3tepnng ber Slrbeiterfdjaft buub
bie ©efepgebung. SlnberfeitS möchte ©err Sohlt) ben Som*
miffionSantrag nodf) ergänzen burd) Suziepnng ber Slrbeiter*
febaft sur tteberwaepung ber Seproerpältniffe. Stefen 3«tab
eradtjtet ber Steferent für 3U weitgebenb. SaS Slmenbement

Soplp toirb abgelehnt unb ber Sfrtifel in ber borliegenben
Raffung mit 43 gegen 40 ©ttmmen angenommen.

©oïtfe|ung folgt.)

Wäret jut 2)e§ittfefti(m non Korten unb
UebcrfilbruuQ non ftiifalten îu Stinger.

Sie ©erbe ber gewaltigfien Epibemien waren bon feber
.bie ©enlgruben, in welchen man bie gäfalien fammelte.
©eitbem btefe Spatfacpe fefigefteßt war, bat man gefuept,
biefe gefunbbeitSgefäbrbenben ©toffe möglicpft fepneß aus
bem Bereich ber menfcpltchen Wohnungen zu entfernen unb

bie in ben ©ebäuben felbft beßnblicben ©ammelbebälter ent«

bebrlidb 3U utadjen.
Wan glaubte biefen 3®^ baburd) erreicht zu haben,

baß man bie gfäßalien mittelft Waffer (WafferclofetS) in
unterirbifihe Sattäle leitete, aus benen ße entweber in ßteßenbe
(Sewäffer, ober aber in außerhalb ber ©tabt gelegene ©ammel*
baffinS (fßumpftationen) gelangten, um bon biefen aus 3ur
gfelbbüngung (SSeriefelung) berwenbet zu werben.

Wenn biefe Wethoben gegen früher immerhin einen $ort=
fdßritt bezeichnen, befonberS btafi<htlt<h ber größeren fftettllich«
fett, fo enifbredfen ße bennoih nicht ganz bem 3o>«E, bie
(gefahren für bie (Sefunbheit ber S3eböl£erung abzuweuben.
Senn etnerfeitS werben unter Umftänben oft ganze gluß=
laufe berart berfeudjjt, baß bie SlnSbreitung einer Epibemie
faft regelmäßig ben ganzen, unterhalb beS ©erbeS gelegenen

gflnßlauf entlang erfolgt, anberfeits aber Werben wteber ganze
Öanbftrecfen fo berpeftet, baß befonberS in ber heißen 3ahre8*
Zeit baS Entfteljen einer Epibemie ftets befürchtet werben,

muß. Stach bie auf folchen Stiefelfelbern gezogenen Sßßanzeu
werben wohl groß, haben aber, wie bie Erfahrung lehrt,
feine ©altbarfeit unb gehen fdjon nach furzer 3eß in gäutaiS
über. Sürth bie maffenhafte 3nführung bon Waffer werben
bie Slbfaßftoße fehr berteilt, ohne baß baS Waffer Weber ben

®eru<h zu zerftören, noch bie StaftecfungSfioffe zn bernichten

bermag.
Sie Sübel» unb tübelräume bei aßen bis feßt ange»

wanbten ©pftemen bleiben, weil bereu Snßalt nicht boß»

ftänbig beSinßziert werben fonnte, troß guten jßerfchtaß=lßor»
richtungen ein ©erb gefunbheitSgefährlicher ®afe, welche burdf
St^en unb Wauern fich ins Snnere ber Wohnungen ber=

breiten. SSeim ^übelfpftem (fagt Sr. ©onberegger) fommt
bie SanbWirtfd&aft immer zu furz — bie Slafe feiten.

Stach bie ©enfgruben, bie zubem öfters noch ©älfte
in ®ebänben felbft eingemauert werben, bieten nicht weniger
©efapren.

SaS neue ©pftem beS SeSinfeftionS » SlpparatS bon 8t.

Suggenet »fe Eie, in güriih fchüßt gegen aße obenerwähnten
Uebelftänbe unb ®efahren in bisher unerreicht boßtommener

Weife, inbem eS ben borigen ©pftemen biametral, bie gfä-
falten nicht in einen ßüffigen 3ußanb berfeßt, fonbern auf
mechanif(h=chemifchem Wege bie in ben Slpparat faßenben
Ebcremente fofort beSinßziert unb geruchlos macht, unb ben*

felben auch burch geeignete filtration bie flüffigfeiten ent*

Zieht, Welche nun gereinigt in bie borhanbenen ©chmußwaffer*
abläufe abgeleitet Werben.

Sie fäfalien werben unter 3ufaë bon chemifchen, ben

©eruch binbenben nnb bie SranfheitSerreger z^ßörenben
Witteln in eine geruhlofe Waffe berwanbelt, welche zer=

mahlen unb in ©äefe gefüßt als borzüglicher Sünger ber*
Wenbet werben fann. Ser Sünger ift bem heften Sunft*
bünger an ©ehalt nicht nachftehenb, Wie bie unter amtlicher
Jfontroße borgenommene Slnalpfe nachweift, ift zubem um
50% bißiger, Vorteile, bie für bie Sanbwirtfdjaft bon hödfßer
Widßtigfeit finb.

Ser Slpparat bon möglicpft einfacher, ßnnreicher Son*
ftruftion ift aus ©ußeifen, ber Wifchfaften aus 3in£blech,
3teparaturen ober Surdfroften werben ebenfowenig borforamen,
als irgenbwelche SetriebSftörungen, benen, audh wenn größere
©egenftänbe brach ben Slpparat gelaffen würben, brach eine

automatiffhe Erweiterung beS WalzwerfS borgebeugt ift.
Surdj bie betreßenben Seitnngen wirb ber Slpparat fofort

in SSetrieb gefeßt, fobaß beim SSerlaffen beS DrieS bie SeS*

infeftion bereits fdfon bewirft ift.
Wo eine Wafferfpülung borljanben, ift bereu Slnwenbung

nach Senüßung beS Elofets zu empfehlen; wo eine foldfe

mangelt, ift eS angezeigt, eine entfprechenbe Quantität einer

djemifchen Wifchung in bie Rohrleitung zu ftreuen.

S3efonbere ÜrtaoirS, Welche bei ben fog. ErbclofetS er*

forberlidj finb, werben brach bieS ©pftem entbehrlich, bei

weldjetn auch SluSfchüttungen bon größeren Waffen unreiner
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Lehrling zugänglich waren), und zwar in allen für
die Schulprüfung obligatorischen Fächern (f. litt. 6),
sofern sich der Teilnehmer nicht über genügende Kennt-
nisse in diesen Schulfächeru ausweisen konnte,

o) In der praktischen Prüfung (Art. 5) wird die Aus-
führung einer von den Fachexperten vorzuschreibenden
Arbeitsprobe der Handgeschicklichkeit als Hauptsache,
die Ausführung einer Probearbeit dagegen als fakultativ
erklärt. Es ist für jeden Beruf die Minimaldauer der

praktischen Prüfung durch die Centralprüfungskom-
mission nach Anhörung von Sachverständigen zu
bestimmen.

à) (bisher Art. 5, litt. o). Die Schulprüfung ist für
alle Teilnehmer (auch Lehrtöchter) obligatorisch in
folgenden Fächern: Muttersprache (Lesen, Aussatz),
Rechnen (Kopfrechnen, schriftliches Rechnen in Ziffern
und angewandten Beispielen), einfache Buchhaltung,
Freihandzeichnen, ferner für die technischen Berufs-
arten das technische Zeichnen. Die Aufgaben sollen
dem Beruf der Teilnehmer möglichst angepaßt werden
und im technischen Zeichnen namentlich bestehen in der

Skizzierung nach einem einfachen beruflichen Modell
mit Einschreibung der Maße,

e) Die Noten sind künftig im Lehrbrief nicht mehr auf-
zuführen, sondern jedem Teilnehmer sonst mitzuteilen
und im Register einzutragen und zwar in folgenden
Bezeichnungen: sehr gut — gut — ziemlich gut —
genügend — ungenügend,

k) Die Resultate der einzelnen Prüfungen sind von den

Prüfungskreisen alljährlich in gleichartige, vom Schweiz.
Gewerbeverein zu liefernde Kontrollbücher einzutragen.

O. Berufslehre.
5. Die h. Bundesbehörden sind zu ersuchen, den Kredit

für Förderung der Berufslehre beim Meister angemessen zu.
erhöhen.

Art. 1. Hr. Kohly, Inspektor des Lehrlingswesens für
den Kanton Neuenburg, wünscht, es möchte auch die Anlage
besonderer Register für neu aufgenommene Lehrlinge in jeder
Gemeinde und die Forderung der Vorlage eines schriftlichen
Lehrvertrages vorgesehen werden. Er wird hierin von Hrn.
Genoud (Freiburg) unterstützt. Herr Boos möchte von
speziellen Vorschriften für die Kantone absehen und eine

allgemeinere Fassung vorziehen. Die Kommission erklärt
sich einverstanden mit der von Herrn Kohly gewünschten
schärfern Fassung des französischen Textes („äsvrg, ötts
irrsoritt statt „ssra tenu"). Der Artikel wird im übrigen
angenommen.

Art. 2. Namens der Sektion Zürich empfiehlt Herr
Zellweger Streichung dieses Artikels. Herr Honegger be-

fürchtet, obwohl mit der Zuziehung der Arbeiterschaft zu
den Lehrlingsprüfungen der Buchdrucker keine schlimmen
Erfahrungen gemacht wurden, von der Annahme des Po-

„stulates die obligatorische Zuziehung der Arbeiterschaft durch
die Gesetzgebung. Anderseits möchte Herr Kohly den Kom-
missionsantrag noch ergänzen durch Zuziehung der Arbeiter-
schaft zur Ueberwachung der Lehrverhältnisse. Diesen Zusatz
erachtet der Referent für zu weitgehend. Das Amendement

Kohly wird abgelehnt und der Artikel in der vorliegenden
Fassung mit 43 gegen 40 Stimmen angenommen.

(Fortsetzung folgt.)

Apparat zur Desinfektion von Aborten und
Uebersührung von Fäkalien zu Dünger.

Die Herde der gewaltigsten Epidemien waren von jeher
.die Senkgruben, in welchen man die Fäkalien sammelte.
Seitdem diese Thatsache festgestellt war, hat man gesucht,
diese gesundheitsgefährdenden Stoffe möglichst schnell aus
dem Bereich der menschlichen Wohnungen zu entfernen und

die in den Gebäuden selbst befindlichen Sammelbehälter ent-
behrlich zu machen.

Man glaubte diesen Zweck dadurch erreicht zu haben,
daß man die Fäckalien mittelst Wasser (Wasserciosets) in
unterirdische Kanäle leitete, aus denen sie entweder in fließende
Gewässer, oder aber in außerhalb der Stadt gelegene Sammel-
bassins (Pumpstationen) gelangten, um von diesen aus zur
Felddüngung (Berieselung) verwendet zu werden.

Wenn diese Methoden gegen früher immerhin einen Fort-
schritt bezeichnen, besonders hinsichtlich der größeren ReiNlich-
keit, so entsprechen sie dennoch nicht ganz dem Zweck, die
Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung abzuwenden.
Denn einerseits werden unter Umständen oft ganze Fluß-
läufe derart verseucht, daß die Ausbreitung einer Epidemie
fast regelmäßig den ganzen, unterhalb des H-rdes gelegenen

Flußlauf entlang erfolgt, anderseits aber werden wieder ganze
Landstrecken so verpestet, daß besonders in der heißen Jahres-
zeit das Entstehen einer Epidemie stets befürchtet werden
muß. Auch die auf solchen Rieselfeldern gezogenen Pflanzen
werden wohl groß, haben aber, wie die Erfahrung lehrt,
keine Haltbarkeit und gehen schon nach kurzer Zeit in Fäulnis
über. Durch die massenhafte Zuführung von Wasser werden
die Abfallstoffe sehr verteilt, ohne daß das Wasser weder den

Geruch zu zerstören, noch die Ansteckungsstoffe zu vernichten
vermag.

Die Kübel- und Kübelräume bei allen bis jetzt ange-
wandten Systemen bleiben, weil deren Inhalt nicht voll-
ständig desinfiziert werden konnte, trotz guten Verschluß-Vor-
richtungen ein Herd gesundheitsgefährlicher Gase, welche durch
Rchen und Mauern sich ins Innere der Wohnungen ver-
breiten. Beim Kübelsystem (sagt Dr. Sonderegger) kommt
die Landwirtschaft immer zu kurz — die Nase selten.

Auch die Senkgruben, die zudem öfters noch zur Hälfte
in Gebäuden selbst eingemauert werden, bieten nicht weniger
Gefahren.

Das neue System des Desinfektions - Apparats von R.
Tuggener à Cie. in Zürich schützt gegen alle obenerwähnten
Uebelstände und Gefahren in bisher unerreicht vollkommener
Weise, indem es den vorigen Systemen diametral, die Fä-
kalten nicht in einen flüssigen Znstand versetzt, sondern auf
mechanisch-chemischem Wege die in den Apparat fallenden
Excrements sofort desinfiziert und geruchlos macht, und den-

selben auch durch geeignete Filtration die Flüssigkeiten ent-

zieht, welche nun gereinigt in die vorhandenen Schmutzwasser-

Mäuse abgeleitet werden.
Die Fäkalien werden unter Zusatz von chemischen, den

Geruch bindenden und die Krankheitserreger zerstörenden
Mitteln in eine geruchlose Masse verwandelt, welche zer-
mahlen und in Säcke gefüllt als vorzüglicher Dünger ver-
wendet werden kann. Der Dünger ist dem besten Kunst-
dünger an Gehalt nicht nachstehend, wie die unter amtlicher
Kontrolle vorgenommene Analyse nachweist, ist zudem um
50°/g billiger, Vorteile, die für die Landwirtschaft von höchster

Wichtigkeit sind.
Der Apparat von möglichst einfacher, sinnreicher Kon-

struktion ist aus Gußeisen, der Mischkasten aus Zinkblech,
Reparaturen oder Durchrosten werden ebensowenig vorkommen,
als irgendwelche Betriebsstörungen, denen, auch wenn größere
Gegenstände dmch den Apparat gelassen würden, durch eine

automatische Erweiterung des Walzwerks vorgebeugt ist.

Durch die betreffenden Leitungen wird der Apparat sofort
in Betrieb gesetzt, sodaß beim Verlassen des Ortes die Des-
infektion bereits schon bewirkt ist.

Wo eine Wasserspülung vorhanden, ist deren Anwendung
nach Benützung des Closets zu empfehlen; wo eine solche

mangelt, ist es angezeigt, eine entsprechende Quantität einer

chemischen Mischung in die Rohrleitung zu streuen.

Besondere Urinoirs, welche bei den sog. Erdclosets er-

forderlich sind, werden durch dies System entbehrlich, bei

welchem auch Ausschüttungen von größeren Massen unreiner
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